
LANDKREIS

MANSFELD-SÜDHARZ

       Landkreis Mansfeld-Südharz      

Ordnungsamt  

 
  

Dienstgebäude 

Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22 

06526 Sangerhausen 

 

Kontakt 

Telefon 03464 535-0 

Fax 03464 535-3190 

www.mansfeld-suedharz.de 

 

Allgemeine Öffnungszeiten 

Montag u. Donnerstag 8.30 – 15.00 Uhr 

Dienstag  8.30 – 17.30 Uhr 

Freitag  8.30 – 12.00 Uhr 

 

Name der entgegennehmenden 
Behörde 
Landkreis Mansfeld-Südharz 
Ordnungsamt 
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 
06526 Sangerhausen 

 
Eingangsvermerk (wird von der Behörde ausgefüllt) 
 
Datum: 
 
Unterschrift und Stempel: 

 
 
 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis 
nach § 12 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) 

 
 
Art des Gewerbes, für das die Erlaubnis beantragt wird 

 § 2 Abs. 3 Nr. 1 ProstSchG Betrieb einer Prostitutionsstätte 

 § 2 Abs. 3 Nr. 2 ProstSchG Betrieb eines Prostitutionsfahrzeugs 

 § 2 Abs. 3 Nr. 3 ProstSchG Organisation oder Durchführung von 
Prostitutionsveranstaltungen 

 § 2 Abs. 3 Nr. 4 ProstSchG Betrieb einer Prostitutionsvermittlung 

 
Hinweis: Für jede einzelne Prostitutionsstätte, Prostitutionsfahrzeug, Prostitutionsveranstaltung, 
Prostitutionsvermittlung ist ein eigenständiger Antrag zu stellen.  

 
Name und Anschrift des Betriebes 

 

Name 
 

Anschrift 
 

 

(Zutreffendes bitte X ankreuzen) *Angaben sind freiwillig 

1. Angaben zur Person 

  als Antragsteller / als Antragstellerin 

  

  als gesetzliche Vertretung für Antrag stellende juristische Person 

  (Hinweis: Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen, ist Nummer 1 dieses Antrags für jede Person  
  auszufüllen. Angaben zur juristischen Person bei Nummer 2) 
 

Familienname  
Geburtsname  
Vorname (n) / Geschlecht                                             Männlich           weiblich 

Geburtsdatum / Geburtsort  
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Anschrift der Wohnung 

Straße / Hausnummer                               / 

Postleitzahl / Ort            

Staat, wenn nicht Deutschland  

Telefon * (Festnetz/Mobil)  

Telefax*  

E-Mail*  

Staatsangehörigkeit     Deutsch         andere: 

 

 

Aufenthaltsorte in den letzten 5 Jahren: 

Zeitraum von  Zeitraum bis Ort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

   

   

   

   

   

 

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer/in einer juristischen Person, als 
persönlich haftende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft oder als Inhaber/in eines 
Einzelunternehmens in den letzten fünf Jahren 

Zeitraum von Zeitraum bis Unternehmen Tätigkeit 

    

    

    

 

Anhängige Strafverfahren 
(Justizbehörde, Aktenzeichen)  

 nein 

 ja: 

Anhängige Bußgeldverfahren aufgrund von 
Ordnungswidrigkeiten bei einer gewerblichen 
Tätigkeit- bei Antrag für juristische Person auch 
gegen diese (Behörde, Aktenzeichen) 

 nein 

 ja 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bzw. Abweisung 
eines Eröffnungsantrags mangels Masse innerhalb 
der letzten fünf Jahre – bei Antrag für juristische 
Person auch gegen diese 
 

 nein 

 ja: 

Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach 
§ 35 Gewerbeordnung und/oder Rücknahme- 
beziehungsweise Widerrufsverfahren einer gewerbe-
rechtlichen Erlaubnis – bei Antrag für juristische 
Person auch gegen diese 

 nein 

 ja: 
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2. Angaben zum Unternehmen (bei juristischer Person als Antragstellerin) 

 

Firma (Name des Unternehmens): 

Eintrag im Handels/-Genossenschafts-/Vereinsregister ist erfolgt 

 

  
Ja, beim Amtsgericht in _______________Nummer der Eintragung 
 

 Nein 

  

 

Hauptniederlassung 

Straße / Hausnummer  

Postleitzahl / Ort  

Telefon * (Festnetz / Mobil)  

Telefax*  

E-Mail*  

 

 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 

 

 

 

______________________   ___________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Antragstellers/ Antragstellerin,

      der bevollmächtigten Person /  

gesetzliche Vertretung  
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Erforderliche Unterlagen  

 Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass mit 
Meldebescheinigung  

 Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach Belegart „0“, bzw. europäisches 
Führungszeugnis für Antragsteller/in beziehungsweise gesetzliche Vertretung (zu beantragen bei 

Ihrem Einwohnermeldeamt) 

 Auszug aus dem Gewerbezentralregister – für Antragsteller/in beziehungsweise 
gesetzliche Vertretung (max. drei Monate alt) 

 Aktueller Auszug aus dem Handels-/Genossenschafts-/Vereinsregister -  bei juristischen 
Personen 

 Miet- Pachtvertrag oder Eigentumsnachweis 

 

 

 

 

 

Hinweise 

 

 Ausländer, die sich in Deutschland aufhalten und selbständig oder nichtselbständig tätig werden wollen, 

benötigen einen hierzu berechtigenden deutschen Aufenthaltstitel, soweit sie nicht die Staatsangehörigkeit 

eines EU/EWR-Mitgliedstaates haben. 

 

 Erlaubnis- und Anzeigepflichten nach anderen  Vorschriften insbesondere nach den Vorschriften des 

Gaststätten-, Gewerbe-, Bau-, Wasser- oder Immissionsschutzrechts bleiben unberührt (§ 12 Absatz 7 

ProstSchG) - (d.h. die Erlaubnispflicht nach dem Prostituiertenschutzgesetz ersetzt nicht die übrigen Erlaubnis- und 

Anzeigepflichten) 

 

 Erst nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen wird die Erlaubnis erteil. 

 

 Das Erlaubnisverfahren ist kostenpflichtig. 

 

 


